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Ja zur Neuregelung der Online-Zugriffsrechte auf das Strafregister  

 

Solothurn, 31. März 2009 – Der Regierungsrat begrüsst in seiner Ver-

nehmlassungsantwort an das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepar-

tement EJPD die vorgeschlagene Änderung des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches, die eine Neuregelung der Online-Zugriffsrechte 

auf das Strafregister VOSTRA bezweckt. Ziel der Änderung ist die Ü-

berführung der aktuellen Verordnungsregelung ins Schweizerische 

Strafgesetzbuch.  

 

Strafregisterdaten sind besonders schützenswerte Personendaten, weshalb die 

Gewährung von Online-Zugriffsrechten einer Grundlage in einem formellen 

Gesetz bedarf. Aktuell sind jedoch einige Online-Zugriffsrechte lediglich auf 

Verordnungsstufe geregelt.  

 

Der Regierungsrat begrüsst die Zielsetzung der Änderung des Schweizerischen 

Strafgesetzbuches. Mit der Überführung der Zugriffsrechte der Einbürge-

rungsbehörden auf Stufe Kanton und des Bundesamtes für Polizei (fedpol) 

sowie derjenigen des Dienstes für Analyse und Prävention (DAP) ins Schweize-

rische Strafgesetzbuch wird der datenschutzrechtlich erwünschte Rechtszu-

stand geschaffen.  
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Künftig sollen Strafregisterdaten als besonders schützenswerte Personenda-

ten einzig aufgrund einer formell-rechtlichen Grundlage im Gesetz eingese-

hen werden können.  


